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6. In vielen Fällen der Beschädigung, Beeinträchtigung usw. solcher 
G egenstände w erden gern. § 253 Abs. 2 lediglich Disziplinarverstöße

vorliegen. Das gilt besonders fü r solche G egenstände der m ilitärischen 
A usrüstung, die sich ständig  beim einzelnen Soldaten befinden (Uniform
stücke usw.). Dennoch erfordern  die gesam te K am pftechnik und m ili
tärische A usrüstung einen um fassenden strafrechtlichen Schutz.

7. § 273 ist fü r M ilitärpersonen das speziellere Gesetz gegenüber §§ 158, 
159,161,163, 166, 167 und 207, sow eit es sich um  G egenstände der

K am pftechnik oder der m ilitärischen A usrüstung handelt. Das gilt nicht 
für d ie  u n te r  Anm. 2 genannten Gegenstände, w ie Verpflegung usw. Im  
Falle der vorsätzlichen H erbeiführung schwerer Folgen gern. Abs. 2 ist 
zu prüfen, ob eine S tra fta t gern. § 103 vorliegt. Liegt sie vor, dann ist 
§ 273 die untergeordnete Norm. T ateinheit m it §§ 162 und 164 ist möglich.

§ 274

Verlust der Kampftechnik
(1) Wer fahrlässig Waffen, Munition, Fahrzeuge oder an

dere Gegenstände der Kampftechnik oder militärischen Aus
rüstung, die ihm anvertraut sind, abhanden kommen läßt 
und dadurch schwere Folgen verursacht, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Strafarrest bestraft.

(2) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

1. § 274 dient der Sicherung einer ständigen Einsatzbereitschaft der 
den Militärpersonen anvertrauten Gegenstände der Kampftechnik

und m ilitärischen A usrüstung sowie der Sicherung der Gesellschaft vor 
Besitz und Benutzung solcher G egenstände durch Unbefugte. Die Norm 
w urde aufgenommen, weil auch diese Seite des strafrechtlichen Schutzes 
der K am pftechnik und der m ilitärischen A usrüstung eine m ilitärische 
N otwendigkeit ist.

2. Die G egenstände der genannten A rt m üssen der oder den M ilitär
personen auf der G rundlage von Befehlen, D ienstvorschriften usw.

durch zuständige Vorgesetzte oder deren B eauftragte fü r ständig oder 
zeitweilig übergeben worden sein, sonst liegt kein Anvertrautsein vor. 
D araus ergeben sich in  der Regel auch konkrete Pflichten fü r  die M ilitär
person, der ein solcher Gegenstand an v e rtrau t w ird, zum indest eine Sorg
faltspflicht. A nvertrauen liegt nicht vor, wenn e iner M ilitärperson z. B. 
zur A usführung bestim m ter W artungsarbeiten usw. m eist kurzfristig  
solche G egenstände übergeben w erden; es sei denn, ein solcher Gegen
stand wird im Einzelfall auch dieser M ilitärperson un ter Beachtung der
o. g. Voraussetzungen ausdrücklich anvertrau t.


